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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit liefert einen Überblick zum Thema Menschenrechte in Graz 

und dem damit verbundenem Programm der Menschenrechtsstädte, welchem die 

Stadt Graz im Jahr 2001 beigetreten ist. Sie zeigt die damit verbundenen Vor- und 

Nachteile bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung auf lokaler 

Ebene auf. So werden anhand der Methode der Befragung von ExpertInnen aus mit 

dem Thema beschäftigten Organisation und BewohnerInnen verschiedene Aspekte 

wie z.B. den der Menschenrechtsarbeit näher beleuchtet und dem entsprechend  

Ergebnisse diskutiert. 

Summary 

This paper provides an overview of the topic of human rights in Graz and presents a 

program of the Human Rights Cities, which the town of Graz joined in 2001. It 

demonstrates the advantages and disadvantages of the program in terms of 

promotion and awareness at the local level. Using the method of surveys with the 

residents of Graz and interviews with experts from organizations that work in the field 

of human rights, there are various issues, such as for instance the work for human 

rights, examined and the discussion about the main problems of the city follows. 
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��������  Einleitung 

Kenntnis und Verständnis über Menschenrechte helfen Probleme im Alltag zu 

bewältigen und tragen zum Frieden bei. Eines von vielen Instrumenten zum Schutz 

und zur Stärkung der Menschenrechte für jeden Bürger und jede Bürgerin ist die 

Selbsterklärung einer Stadt zur Menschenrechtsstadt. Der Titel soll Aktionen für 

nachhaltige Entwicklung, sozialen Frieden, soziale Gerechtigkeit und menschliche 

Sicherheit fördern und die Stadt selbst soll als Leitbild für andere Städte auftreten. So 

die Theorie der Menschenrechtstadt, die von der PDHRE1 – einer 

Nichtregierungsorganisation aus den Vereinigten Staaten – entwickelt  wurde. Wie 

sieht jedoch die Situation in der Praxis aus? War die Ernennung zur 

Menschenrechtstadt ein nützliches Instrument für Graz und wie ist das Empfinden 

von den Grazer Organisationen und der Bevölkerung bzgl. der Situation in Graz? 

Kann Graz als Vorbild für andere Städte dienen? Diese und andere Fragen sind das 

Thema dieser Arbeit, welche anhand einer Erhebung durch Interviews mit 

ExpertInnen, die auf dem Gebiet der Menschenrechte tätig sind, und einer Befragung 

der Grazer Bevölkerung zu beantworten versucht werden. Die Studie soll den Nutzen 

und die Präsenz der Idee der „Menschenrechtsstadt“ in Graz untersuchen. 
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��������  Thema und Projektfindung 

2.1. Workshop „Education for Peace“ 

Die Arbeit entstand im Zuge des Projekt-Seminars "Nachhaltige Entwicklung in 

Forschung & Gesellschaft" im Sommersemester 2010 am Forschungsinstitut für 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (RCE Graz-Styria) der Karl-Franzens-Universität 

Graz. Anregung war der Workshop “Education for Peace” - Ein nachhaltiger Weg zur 

Vermeidung humanitärer Krisen“, der am 12. März 2010 stattgefunden hat. Er wurde 

vom Global Humanitarian Forum Geneva organisiert und die Ideengeber für das 

Ereignis waren der Botschafter Walter Fust (geschäftsführender Vorsitzender 

obengenannten Organisation) und Bgdr. Dr. Alois Hirschmugl (Stiftungsrat und 

Offizier des Österreichischen Bundesheer). Ziel des Workshops war das Verbreiten 

und Stärken der Anliegen „Erziehung zum Frieden“ durch Sensibilisierung für das 

Thema sowie die Wissensvermittlung, wobei nicht auf eine theoretische Diskussion, 

sondern eher auf die Entwicklung nachhaltiger Projekte gesetzt wurde. Die 

TeilnehmerInnen kamen aus verschiedenen Ländern, u.a. aus Slowenien, Ungarn, 

Bosnien, Kenia, Sudan oder Südafrika, und brachten verschiedene Erfahrungen mit 

ein, wobei nicht nur Führungspersönlichkeiten geladen wurden sondern auch 

Mitglieder verschiedener Organisationen, sowie Studierende aus der Slowakei und 

Graz. Der Workshop setzte sich aus zwei Teilen zusammen, wobei zuerst die 

Vorträge abgehalten wurden, die einen theoretischen Zugang zum Thema 

verschafften, und anschließend folgte der praktische Teil, wo in Gruppen Projekte 

entwickelt werden sollten.  

Die Vorträge wurden von Persönlichkeiten aus Graz und der Welt gehalten, wobei 

einige die Wissenschaft und andere die Welt der Praxis repräsentierten. Zu den 

ersten zählte Herr Univ. Prof. Dr. DDr Wolfgang Benedek, von der Universität Graz, 

der auch Direktor des ETC Graz ist. Er erzählte über die Durchsetzung von 

Menschenrechten und von Demokratie, mit den Schwerpunkten Menschenrechte 

und Menschenrechtsbildung. Herr Prof. Benedek war auch der Meinung, dass die 

Menschenrechte das einzige universell anerkannte Wertesystem sind. Durch seinen 

Vortrag sind wir auch das erstes Mal mit der Thematik Menschenrechtsstadt Graz 



SE „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Gesell schaft“ SS 10 

  8 

konfrontiert worden. Die Gruppe der Wissenschaftler repräsentierte ebenfalls Dr. 

Clemens Mader, der Universitätsassistent an der Universität Graz und Direktor des 

RCE Graz-Styria ist. Er hat die Idee von Bildung für Nachhaltige Entwicklung als 

Mittel zur Friedenssicherung vorgestellt und die Wichtigkeit der Vernetzung der 

Wissenschaft und Praxis, globalen und lokalen Akteure durch Bildung, 

Projektentwicklung und Wissenstransfer hervorgehoben. Im Weiteren waren es die 

Schlüsselakteure und Pioniere aus der Praxis, die in ihrer Arbeit auf Frieden gesetzt 

haben. Unter anderen haben ihre Verdienste folgende Persönlichkeiten vorgestellt: 

Botschafter Walter Fust, Geschäftsführer von Global Humanitarian Forum Geneva, 

der auf globale Leitbilder in der Erziehung zum Frieden gesetzt hat; Dr. Khalid 

Abdelmageed aus Alsalam Center for Training, Sudan – Wien, der die etwas andere 

Bedeutung von Frieden, die die Situation in Afrika berücksichtigt, präsentiert hat; HR 

Dr. Kurt Kalcher, Leiter der Abt. für Katastrophenschutz & Landesverteidigung 

Steiermark, der Erziehung zum Frieden als Werkzeug zur Konflikt- und 

Krisenprävention in Politik und Verwaltung vorgestellt hat und schließlich Oberst iR. 

Manfred Oswald, Menschenrechtspreisträger des Landes Steiermark 2009, der auf 

Bedeutung der Gedenkstätten als Orte des Lernens aufmerksam gemacht hat. Im 

Weiteren haben auch Coporate Social Responsibility-Unternehmen (z.B. Eine Welt 

Handel AG) ihren Beitrag zum Thema Frieden vorgestellt. 

 
Abb. (1) Unsere Gruppe auf dem Vortrag, Workshop „Education for Peace“      

   Quelle: http://picasaweb.google.at/miraconsult/EducationForPeace?feat=directlink#5452561681070037746 

Nach den Vorträgen folgte der praktische Teil des Workshops, mit dem Titel 

„Miteinander Denken und Handeln als Basis für Frieden“. Die in 5 Projektgruppen 

geteilten TeilnehmerInnen aus den Bereichen Politk/Verwaltung, Wirtschaft, 

Wissenschaft/Bildung, ehrenamtlich Arbeitende und Studierende arbeiteten 

zusammen und sie sollten ein Projekt mit lokaler oder globaler Ausrichtung 

entwerfen. Die gemeinsame Arbeit der Personen mit einem ähnlichen oder gleichen 
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beruflichen Hintergrund sollte zu einer Möglichkeit zum Vergleich, zum Aufbau von 

Kooperationen und zur gemeinsamen Entwicklung beitragen. Es sollten reale 

Projekte entwickelt werden, die ein kleines Zeichen zum Thema Frieden setzen 

würden und im kommenden Jahr umgesetzt werden könnten. Jede Gruppe sollte von 

einem Medienteam verstärkt werden, welches das gemeinsame Projekt sichtbar 

machen würde. Die bearbeiteten Themen sollten sich mit Armutsbekämpfung, 

Annäherung der Kulturen, Bekämpfung der Rassendiskriminierung, 

Menschenrechtsbildung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen. 

 
Abb. (2) Praktischer Teil des Workshops – Arbeit in Gruppen 

Quelle: http://picasaweb.google.at/miraconsult/EducationForPeace?feat=directlink#5452562504692201426 

Zu den langfristigen Folgen des Events sollte eine wachsende Gemeinschaft für den 

Frieden zählen, die die Bildung eines Globalen Netzwerkes zum Frieden starten und 

ein neuerrichtetes wissenstransferierendes Internetportal errichten sollte. Der Aufbau 

des Netzwerkes wurde durch die Steiermärkische Landesregierung in enger 

Zusammenarbeit mit dem Global Humanitarian Forum Geneva initiiert. Die 

Internetplattform soll dazu dienen, die während des Workshops entstandenen 

Projekte zu unterstützen und sie zu begleiten. Zusätzlich wurden auch Projekte aus 

anderen Gruppen, von Schulen, Unternehmen oder Organisationen mit einbezogen. 

Somit kann sich eine Wissenssammlung und -verwaltung von Best Practices und 

Vorreiter etablieren. 

Ein interessanter und innovativer Einsatz konnte in der Organisation des Workshops 

gesehen werden. Ein sogenannter „Lunch for Peace“ für TeilnehmerInnen wurde mit 

dem Thema Frieden verbunden. Nachhaltige, faire und regionale Produkte wurden 
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serviert und die Hälfte des Budgets für das Essen auf Einladung des 

Landeshauptmannes wurde mit Menschen der Grazer Obdachlosenorganisation 

“Vinzi Haus“ geteilt. Auf diese Art und Weise wurde hervorgehoben, dass 

Nachhaltigkeit in jedem Bereich essenziell und vor allem möglich ist.  

Resümierend kann man sagen, dass die informationsreichen Vorträge einen guten 

Überblick über das Thema verschafften und uns gut für die weitere Arbeit vorbereitet 

haben. Wir haben über einige Probleme erfahren und über Organisationen, die diese 

zu bewältigen versuchen, aber auch die neusten Ideen zur Bildung von Frieden von 

der Seite der Wissenschaft kennengelernt. Für die weitere Entwicklung unseres 

Projektes war die Aufklärung, dass Graz Europas erste Menschenrechtsstadt ist, 

besonders wichtig, was uns geholfen hat die Richtung unserer Studie zu bestimmen. 

Weniger hilfreich waren die durchgeführten Workshops. Einige oben erwähnte 

Programmpunkte wurden nicht eingehalten, das Netzwerk und eine Internetplattform 

sind ebenfalls noch nicht entstanden. Die Veröffentlichung der Studie haben wir 

selbst organisiert. Nichtsdestotrotz hat uns der Workshop für eine Weiterarbeit 

inspiriert und das mitgenommene Wissen half, das Thema unseres Projektes zu 

finden. 

2.2. Friede, Bildung und Nachhaltige Entwicklung 

Friede wird unter anderem durch die Abwesenheit von Störung und Beunruhigung 

definiert. Störungen und Beunruhigungen können vermindert werden, wenn man die 

uns betreffenden Risiken kennt und wenn man in der Lage ist Risiken zu vermeiden. 

Durch das Beheben von bereits entstandenen Schäden, kann für betroffenen 

Menschen ein normales Leben wieder ermöglicht und die Wiederholung von 

Unglücksfällen verhindert werden. Analyse, Vorbeugung, Minderung und 

Management sollen zusammen mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit 

verknüpft und möglichst breit gelehrt und vermittelt werden. Dies trägt dazu bei, die 

zukünftigen oder anderen Gesellschaften von einer Verschlechterung der 

Lebenssituation zu schützen. (HIRSCHMUGL-FUCHS, miraconsult, 2010) 

Friede und nachhaltige Entwicklung ist ein breites Thema, welches ein ganzes 

Spektrum von Gebieten abdeckt. Die Diskussion um nachhaltige, langfristig 

tragfähige Entwicklung konzentriert sich auf die Frage der Harmonisierung von 
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Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft, was durch Institutionen ermöglicht werden soll, 

die auch für das Lehren von nachhaltiger Entwicklung verantwortlich sind. Von einer 

umfassenderen Perspektive erscheint nachhaltige Entwicklung als eine Ko-Evolution 

von Menschheit und Biosphäre, die Mediation, friedensschaffende Maßnahmen und 

gewaltfreie Konfliktlösung beinhaltet. (Spitzer, 1996). Das Konzept einer 

nachhaltigen Entwicklung stützt sich auf dem Brundtland-Report von 1987, der „die 

Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, ohne die Fähigkeit zukünftiger 

Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“ vorsieht. 

(nach Hauff 1987, zitiert bei Spitzer, 1996). Das Konzept umfasst sowohl eine soziale 

als auch die ökologische Vision des Friedens und Gleichgewicht. Wichtig ist dabei 

die Vernetzung der Individuen und Organisationen, welche den Wissenstransfer 

ermöglichen. 

Erziehung zum Frieden, also Frieden lehren, kann nur dann erfolgen, wenn der 

Wissensvermittler selbst mit dem Thema vertraut ist, die Thematik kennt und sie 

auch versteht (HIRSCHMUGL-FUCHS, miraconsult, 2010). Aus diesem Grund wurde 

unsere Studie auf die Weise aufgebaut, die uns zuerst einen theoretischen Zugang 

zum Thema verschafft um dann zu dem praktischen Teil übergehen zu können. Wir 

haben uns mit der allgemeinen Menschenrechtserklärung beschäftigt und die 

Grundlagen der Idee von Menschenrechtsstadt kennengelernt. Im Weiteren folgte die 

Analyse der Umsetzung der Menschenrechtsstadtidee in Graz und eine 

Untersuchung der institutionellen Lage in Graz. Mit diesem Wissen ausgestattet 

haben wir Befragungen von ExpertInnen in diesem Tätigkeitsbereich durchgeführt 

und die subjektive Empfindung des Themas der Grazer Bevölkerung durch eine 

Umfrage erforscht. 
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��������  Menschenrechte und die Idee der 

Menschenrechtsstadt 

Ende des 17.Jahrhundert hat sich in Europa die Idee entwickelt, dass Menschen 

grundsätzlich frei und gleich im Naturzustand sind (HOBBES, 2008). Aber für ihn 

haben die Leute auf Grund ineffizienten Zusammenlebens (Naturzustand hat zu 

Krieg geführt) geschlossen, sich unter einem Leviathan abzuschirmen, was den 

Staat darstellt. Der Staat ist dann als Bollwerk gegen den Drang der Menschen. 

(GABOR, 2008)  

Im Laufe der Jahre hat sich diese Vision verändert, indem die Menschen nicht als 

Feind beschrieben werden sondern als würdevoll und gesellig. „Der Mensch ist von 

höchster Würde, weil er eine Seele hat, die ausgezeichnet ist durch das Licht des 

Verstandes, durch die Fähigkeit, die Dinge zu beurteilen und sich frei zu 

entscheiden, und er sich in vielen Künsten auskennt.“ (V. PUTENDORF, 2006) 

Die Einzelheiten der Menschenrechte wurden von John Locke abgeleitet und zwar 

sind Leben, Freiheit und Eigentum die Säule der Menschenrechte. Menschenrechte 

sind einerseits die „Abwehr“ gegen den Staat andererseits ist es ohne regulierende 

Institution auch schwierig, dass sie allgemein gelten (Im Naturzustand sind 

Menschen zwar frei, aber es hat zu Kriegen geführt).  

In der Erklärung der Menschenrechte hat die Abwehr der BürgerInnen eine 

bedeutende Rolle gespielt. Menschenrechte sind zuerst in den Vereinigten Staaten 

am 4. Juli 1776 und dann in Europa mit der französischen Revolution am 26. August 

1789 erklärt worden. 

In diesem Zusammenhang können wir vier Ansprüche mit Menschenrechte 

verbinden. Sie sollten allgemein, identisch (keine Beschränkungen), egalitär und 

kategorisch (ohne Bedingungen) gelten (GABOR S., 2008). Diese Grundsteine 

werden in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zugeschrieben 

und von 48 Staaten abgestimmt. Dieses Dokument sollte als Instrument des 

internationalen Menschenrechtsschutz geeignet sein. (Informationsplattform Human 

Rights, 2010)  
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Nach dem 2. Weltkrieg und vor allem Anfang des 21. Jahrhundert werden immer 

mehr Programmen und Prozesse eingeführt, um die Menschenrechtskultur zu 

verbreiten. Zum Beispiel wurde die UN-Dekade für Menschenrechtsbildung 1995-

2004  im Jahr 1994 von dem UNO Generalrat eingeführt. (MARKS S.P & 

MODROWSKI, K.A., 2008) 

Dieser Prozess stellt Bildung und Lernen in den Mittelpunkt, was mit dem 

zunehmenden Zugang zu Information und Fortschritt in Kommunikation zusammen 

hängt. (PDHRE, 2003) Die Umsetzung der Menschenrechte wird durch Kampagnen 

wie 2009, International Year of Human Rights Learning“ unterstützt.  Somit sollte die 

Rolle der Menschenrechte für nachhaltige Frieden durch Transformationsdenken 

verstärkt werden.  

Die Verbreitung der Menschenrechte bedingt aber auch ein verstärktes Verständnis 

der BürgerInnen und Verwaltungen, einerseits auf der internationalen Ebene. Aber 

diese allgemeinen Menschenrechte sollten auch national behandelt werden. Deshalb 

werden einflussvolle und effiziente Akteure auf der nationalen und lokalen Ebene 

benötigt, die dafür sorgen. 

3.1. Die Idee der Menschenrechtsstadt und deren 

Initiator PDHRE 

Hauptakteur für die Umsetzung der Menschenrechte im Alltagsleben ist der Verein 

People’s Movement for Human Rights Education (PDHRE). Diese internationale 

NGO wurde im Jahr 1989 gegründet, mit dem Ziel einer Vernetzung von Partner aus 

der ganzen Welt, die ihre Erfahrungen vermitteln können, um Lösungen für ihre 

Probleme zu finden, was Menschenrechtsbildung und -umsetzung angeht. Erste 

Zielgruppen sind Frauen und sozial gerechte Organisationen. Heutzutage erfasst der 

Verein mehr als 60 Partnerschaften weltweit.  

PDHRE, People’s Movement for Human Rights Education verfasst zehn 

Schlüsselprinzipien bzw. Richtlinien der Menschenrechte in einer Gesellschaft. Sie 

sind universal gemeint und je nach Entwicklungszustand mehr oder weniger relevant. 

(PDHRE, 2010) 
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·  Menschenrechtserklärungen sind der Spiegel des Leidens der Völker und des 

Mangels bzw. Lücke an Menschenrechten. 

·  Bildungsrecht für Menschenrechte gilt für jede Einzelperson, Gruppe bzw. 

Vereine und Nationen. 

·  Menschenrechtsbildung sollte jedem Individuum dienen, und die Partizipation 

fördern. 

·  Menschenrechtsbildung ist der Grundstein für eine nachhaltige soziale 

Umwandlung der Gesellschaft. 

·  Jede BürgerIn sollte im Frieden leben und Zugang zu Wissenschaft und 

Technologien mit friedlichem Ziel haben. 

·  Jeder BürgerIn sollte dank dem Zugang zur Menschenrechtsbildung dazu 

fähig sein, Repression und Begrenzung zu beobachten und zu vermeiden.  

·  Frauen sollten auch davon profitieren, indem sie mehr Berücksichtigung und 

Respekt bekommen können.  

·  Menschenrechtsbildung sollen Arbeitsrecht und Gleichberechtigung in der 

Arbeit verstärken.  

·  Das Ziel der Menschenrechtsbildung ist eine Kultur der Menschenrechte zu 

schaffen. (Grundbedürfnisse, Befriedigung sowie Respekt von Minderheiten) 

·  Die Menschenrechtsbildungsdekade sollte die Partizipation der BürgerInnen, 

sowie die Solidarität und das Bewusstsein verschärfen. 

Der Lernprozess besteht darin, dass Workshops, Trainings, und Seminare 

organisiert werden. Somit wird die Tätigkeit eines(r) jeden Teilnehmer(s)In gefördert. 

Diese Strategie ist die von Amartya Sen entwickelte capability approach. Jeder 

Mensch sollte als Einzelperson ein Entscheidungsträger und Akteur seines Lebens 

sein.  

Wären die Menschenrechte überall gültig und respektiert, würden wir weniger von 

Menschenrechten sprechen. Eine solche Initiative spiegelt einen Mangel. Um diesen 

Mangel zu kompensieren und ihre Vision zu verwirklichen hat die PDHRE 

Organisation das Projekt „Menschenrechtsstadt“ eingeführt. Laut L. MUMFORD 
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(1938) ist die Stadt derjenige Punkt, wo die Konzentration von Macht und Kultur einer 

Gemeinschaft am höchsten ist. 

Dieses Projekt ist eine Strategie der Vollbemächtigung der BürgerInnen und 

Entstehung einer Lerngemeinschaft (KOENIG S., 2008). Dank einem besseren 

Verständnis der Menschenrechte sollten gemeinsame Strategien entwickelt werden, 

um diese Rechte in der Gesellschaft bzw. im Alltagsleben umzusetzen. Eine Frau 

aus Rosario (Menschenrechtsstadt in Argentinien) fasst die Mission der 

Menschenrechtsstädte zusammen: "We want human rights to be discussed in the 

newspapers, radio and television to motivate people to take actions for human rights 

for all the people in the city." (PDHRE, Voices from the Human Rights Cities, 2010). 

Menschenrechte  sollten vor allem in den Bereich des Wohnens, den Zugang zu 

öffentlichen Diensten, der Sicherheit und Arbeit übertragen werden. 

3.2. Eigenschaften und Kriterien 

Was sind die Eigenschaften einer Menschenrechtsstadt? Wie wird eine Stadt zur 

Menschenrechtsstadt erklärt?  

Grundprinzip dieses Programms ist die Selbsterklärung, vorbehaltlich der 

Zustimmung von PDHRE. Im Prinzip sollte jede Stadt Menschenrechtsstadt sein aber 

das Projekt spiegelt den Willen der Verwaltung, sich auf die Menschenrechte zu 

konzentrieren und den Zugang zum Thema Menschenrechte im Alltagsleben für alle 

BürgerInnen zu stärken. Zu diesem Zweck sollen Aktionsförderungen für nachhaltige 

Entwicklung, sozialen Frieden, soziale Gerechtigkeit und menschliche Sicherheit 

gefördert werden. Parallel dazu stehen die Tätigkeiten der EinwohnerInnen im 

Mittelpunkt. Jede BürgerIn oder VertreterIn sollte sich entweder als Einzelperson 

oder als Mitglied einer Gruppe für die Gesellschaft engagieren. Somit kann die Stadt 

ein Leitbild für anderen sein, und eine Dynamik der Menschenrechte schaffen, was 

die Nachhaltigkeit des Projekts umso verstärkt. 

Dennoch gibt es verschiedene im Folgenden aufgezählte Kriterien zu erfüllen, um als 

Menschenrechtstadt betrachtet zu werden. 

·  Es sollten möglichst viele öffentliche und private Einrichtungen vorhanden 

sein, die versuchen, Menschenrechte in die Praxis umzusetzen. 
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·  Im Sinne der Menschenrechtsbildung sollten möglichst viele 

VerantwortungsträgerInnen, BürgerInnen, BewohnerInnen sowie Studierende 

und SchülerInnen dafür ausgebildet werden. 

·  Die Stadt selbst sollte möglichst alle Beschlüsse an den Menschenrechten 

ausrichten. 

·  Die Verwaltung sollte auch Maßnahmen zur institutionellen Verankerung der 

Menschenrechte in allen Bereichen des öffentlichen Lebens treffen. 

·  Für gegenseitigen Erfahrungsaustausch und Unterstützung sollen 

Kooperationen mit anderen Städten geschafft werden. 

·  Zusammenfassend sollen Menschenrechtstädte ein Ort der Menschenrechte 

sein, wo Partizipation und BürgerInnenbeteiligung  herrschen. Folgenderweise 

sollte jede Menschenrechtsstadt als Leitbild für andere Städte dienen. 

3.3. Menschenrechtsstädte der Welt 

Die erste Menschenrechtsstadt der Welt war Rosario in Argentinien. Das Projekt ist 

von dem Bürgermeister in Zusammenarbeit mit lokalen NGOs und Gemeinden 

entstanden. Im Anschluss an diese Initiative wurde die Deklaration für Rosario als 

Menschenrechtsstadt unterschrieben.  

Im Laufe der Zeit haben sich auf fast allen Kontinenten zahlreiche Städte als 

Menschenrechtsstädte erklärt. In Afrika sind sie auf verschiede Ländern verteilt: z.B. 

sind Korogocho (Kenia), Bongo, Nimamobi, Walewale (Ghana), Kita, Kati, Kayes, 

Sikasso, Timbuktu und Commune V du District de Bamako (Mali), Musha (Ruanda), 

Thies (Senegal), Mogale in Südafrika entweder tatsächliche Menschenrechtsstädte 

oder in Vorbereitung. In Asien (Taiwan, Philippinen) oder Südamerika (Rosario in 

Argentinien, Porto Alegre in Brasilien, aber auch in Bolivien und Chile) wird das Netz 

auch immer größer. Menschenrechtsstädte sind vor allem in der Südhalbkugel 

vorhanden. Aber es gibt auch ein paar Beispiele in Nordamerika (Edmonton oder 

Winnipeg in Kanada) und in Europa (Graz war bisher die einzige Europas und seit 

kurzem ist Bihac in Bosnien-Herzegowina in Vorbereitung). 
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��������  Die Situation in Graz 

4.1. ETC und der Menschenrechtsbeirat 

Zwei Meilensteine in Graz bezüglich der Menschenrechte waren die Erklärung zur 

Menschenrechtsstadt am 08. Februar 2001 sowie der Beitritt zur Europäischen 

Städtekoalition gegen Rassismus im Jahr 2006. (Menschenrechtsbeirat, 2009) 

Die Idee für ersteres entstand im Jahr 2000 im Rahmen eines internationalen 

Seminars zum Thema „Menschliche Sicherheit und Menschenwürde“. Als ein 

wichtiger Aspekt galt dabei die Wichtigkeit der Menschenrechte als allgemein 

gültiges Handlungsprinzip unter BürgerInnen sowie auch vor allem unter Personen in 

Führungspositionen (SCHÖFER, 2002). Um dies zu erreichen sollen folgende 

Gesichtspunkte eingehalten werden (SCHÖFER, 2002, S.8): 

·  Beratung bei der Erarbeitung von Menschenrechtszielen („Menschenrechts-

Bewusstsein“- Wissen in allen Bereichen der Stadt/Gesellschaft stärken)  

·  Unterstützung beim Erreichen der Menschenrechtsziele (Analyse, Probleme 

aufzeigen, Lösungswege vorschlagen)  

·  Kontrolle und Überprüfung hinsichtlich des Grades der Zielerreichung 

Für die Umsetzung des Konzepts wurde in Graz ein Leitungsausschuss unter der 

Leitung des ETC gegründet, der einen Struktur- und Strategieplan inklusive weiterer 

Arbeitsschritte erarbeitete. Des Weiteren soll dieser Ausschuss NGO’s, 

Einrichtungen der Stadt sowie die Universität in die Durchsetzung des Projektes 

integrieren. Im Jahr 2002 erstellte das ETC eine Bestandsaufnahme der 

Menschenrechtssituation in Graz. Dafür arbeiteten drei Arbeitsgruppen, bestehend 

aus verschiedenen Organisationen und NGO’s, zu den Themen „Politisch-

Bürgerliche Rechte“, „Kulturelle Rechte“ und „Wirtschaftlich-Soziale Rechte“ die 

wichtigsten Problembereiche heraus (SCHÖFER, 2002).  

Im April 2007 wurde schließlich der Menschenrechtsbeirat gegründet, dem 25 

Mitglieder aus Politik, Behörden und zivilen Einrichtungen angehören. Eine der 
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Aufgaben des Beirates ist der Menschenrechtsbericht, der die aktuelle Lage der 

Menschenrechte in Graz sowie Defizite aufzeigen soll, außerdem den Fortschritt der 

Projekte überprüft und Empfehlungen zur Verbesserung der Situation formuliert 

(Menschenrechtsbeirat, 2008). Der erste und bisher letzte Menschenrechtsbericht 

erschien im Jahr 2008, an einer neuen Version wird momentan gearbeitet. 

4.2. Der Menschenrechtsbericht 2008 

Um den Menschenrechtsbericht möglichst partizipativ zu gestalten, wurden 26 

Organisationen bzw. Einrichtungen von insgesamt 168 dazu aufgefordert, Beiträge 

zur Menschenrechtssituation in Graz beizusteuern. Der Bericht aus dem Jahr 2008 

enthält neben einem Überblick über die menschenrechtlichen Problembereiche in 

Graz und über die Gesetzgebung und Wirkungsbereiche einen Bericht des 

Sozialamtes sowie eine Evaluierung von bereits existierenden sowie die 

Formulierung neuer Empfehlungen zur Optimierung der Menschenrechtssituation. 

·  Als Hauptschwerpunkte im Bereich der Durchsetzung und Situation der 

Menschenrechte in Graz werden im Bericht folgende Bereiche genannt:  

·  Rassismus gegenüber verschiedenen Gruppen von MigrantInnen bzw. auch 

unter MigrantInnen selbst 

·  Diskriminierung von Punks und BettlerInnen 

·  Privatisierung von Sicherheit und Überwachungsgesellschaft 

·  Nutzung von öffentlichem Raum 

·  Interkulturelle Öffnung des öffentlichen und privaten Arbeitsmarktes 

Von 38 besonderen Empfehlungen aus den Vorjahren wurden laut Bericht bisher nur 

vier völlig umgesetzt, der Rest gar nicht oder nur teilweise. Diese Empfehlungen 

wurden übernommen und ihnen wurden neue hinzugefügt, die auch von den 

integrierten Organisationen bzw. Einrichtungen getragen werden. 
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4.3. Akteure 

In Graz existiert eine Reihe von Organisationen und Institutionen, die sich mit den 

Menschenrechten und auch verwandten Themen wie Frieden, Demokratie und 

sozialer Unterstützung beschäftigen. Im Folgenden werden ausgewählte 

Organisationen, die größtenteils auch von uns befragt wurden (siehe Kapitel 5ff.), 

kurz vorgestellt. 

ETC – Europäisches Trainings- & Forschungszentrum 

für Menschenrechte & Demokratie: 

Diese Non-Profit-Organisation wurde 1999 gegründet und beschäftigt sich, wie der 

Name vermuten lässt, mit Training und Forschung im Bereich der Menschenrechte 

und Demokratie. Derzeit laufen elf Projekte, eines davon ist die Menschenrechtsstadt 

Graz, außerdem zwei Kampagnen. Des Weiteren gibt es regelmäßige 

Veranstaltungen wie z.B. Vorträge und Workshops. 

Grazer Büro für Frieden und Entwicklung:   

Das Friedensbüro stellt ein Kompetenzzentrum für gewaltfreies Zusammenleben auf 

kommunaler Ebene dar. Neben Methoden- und Ansatzentwicklung für Konflikt- und 

Gewaltvermeidung werden u.a. Schulungen angeboten und mit Schulen 

zusammengearbeitet.  

Zebra – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum: 

Zebra, gegründet 1986, hat sich u.a. die Durchsetzung der Menschenrechte, die 

Förderung von Gleichbehandlung und eine dauerhafte Integration und Bekämpfung 

von Rassismus als Ziel gesetzt. Methoden dafür sind verschiedene Projekte sowie 

Bildungs- und Beratungsangebote. 

ERfA – Verein Erfahrung für Alle: 

Dieser Verein, der eng mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) und dem Sozialamt der 

Stadt Graz zusammen arbeitet, bietet Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit 

geringen Chancen am Arbeitsmarkt und auch Schulungen an. 
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OMEGA – Transkulturelles Zentrum für psychische 

und physische Gesundheit und Integration:  

Neben derzeitigen verschiedenen Veranstaltungen wie z.B. ein wöchentlich 

stattfindender interkultureller Mittagstisch und Projekte zu Integration, bietet OMEGA 

Beratung und Psychotherapie an. Fokussiert wird dabei auf Flüchtlinge und 

MigrantInnen.  

Amnesty International (AI):                     

Während die vorher genannten Organisationen Themen vor Ort behandeln, 

konzentriert sich Amnesty International hauptsächlich auf globale Fälle bzw. auf Fälle 

aus Entwicklungsländern wie zum Beispiel Folter und Todesstrafe. Trotzdem trägt 

die Organisation durch z.B. Veranstaltungen zur Thematisierung der 

Menschenrechte bei. 

Weltladen Graz: 

Die Weltläden unterstützen durch das Angebot von fair gehandelten Produkten aus 

Entwicklungsländern die Produzenten und vor allem Produzentinnen in Bezug auf 

Arbeitsbedingungen, Bildungsprogrammen und sozialen Projekten. Vor Ort wird auf 

die Missstände in den Produktionsländern durch zum Beispiel Schulworkshops 

aufmerksam gemacht. 

Megaphon: 

Mit dem gleichnamigen Straßenmagazin bietet das Megaphon vor allem 

Asylbewerbern Arbeit als Verkäufer und engagiert sich so für die soziale Integration 

durch Arbeit. Des Weiteren werden im Rahmen der „Megaphon-Uni“ Vorträge und 

Workshops zu diversen Themen speziell für Menschen mit wenigen Chancen am 

Zugang zu universitären Bildungsmöglichkeiten angeboten. 

ZARA – Zivilcourage und Anti -Rassismus Arbeit:     

Die Arbeit dieser Organisation beinhaltet Aktivitäten zu Beratung, Prävention mithilfe 

von z.B. Vorträgen und Workshops und Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch 
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unter anderem den jährlichen Rassismusbericht und kontinuierliche 

Informationsarbeit. 

Helping Hands – Verein für integrative und antirassistische         

Projekte: 

Neben einer in Jahr 2000 eingerichteten Anti-Rassismus Hotline beschäftigt sich der 

Verein mit Rechtsberatung in Bezug auf Diskriminierung sowie mit Sensibilisierung 

für das Thema. Derzeit laufen zwei Projekte: „InPower“ mit dem Ziel der Öffnung von 

Flüchtlingslagern und Sensibilisierung der Bevölkerung zu dem Thema, sowie 

„Region der Vielfalt“, welches sich mit der kulturellen Vielfalt und dem Abbau von 

Vorurteilen beschäftigt. 

Vinzenzgemeinschaft Graz: 

Die Gemeinde um Pfarrer Pucher versorgt obdachlose Menschen und Flüchtlinge mit 

einem Dach über dem Kopf (z.B. im VinziDorf und VinziNest sowie Haus Rosalie 

speziell für Frauen), sowie mit Krankenversorgung (VinziMed) und verbilligten 

Lebensmittel (VinziMarkt). 

Danaida: 

Dieser Verein für Bildung und als Treffpunkt für ausländische Frauen bietet 

Alphabetisierungs- und Elementarbildungsprogramme an sowie auch Deutschkurse 

für Frauen und Vorschulkinder mit nicht-deutscher Muttersprache. Zusätzlich laufen 

derzeit verschiedene Projekte zu z.B. interkulturellem Austausch. 

Lebenshilfe:            

Die Lebenshilfe unterstützt Menschen mit geistiger Behinderung bei der Integration in 

die Gesellschaft. Die Arbeitsbereiche sind unter anderem jene der 

Erwachsenenbildung, der Beratung bezüglich Beschäftigung und Arbeit sowie jene 

der Dienstleistungen in Kindergärten und Schulen. 
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ARGE – Jugend gegen Gewalt und Rassismus:     

Diese Organisation will durch Jugend- und Bildungsarbeit vorherrschende Vorurteile 

im Bereich von Rassismus und Diskriminierung bewusst machen und kritisch 

hinterfragen. Dieses Ziel wird durch eine gewaltpräventive und antirassistische 

Bildungs-, Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit mit Jugendlichen und MultiplikatorInnen 

verfolgt. 

Haus Rosalie:            

Das Haus Rosalie ist Teil der Vinzigemeinschaft (s.o.) und bietet Frauen in 

schwierige Situationen zeitweilige Wohnmöglichkeiten an. In machen Fällen können 

auch Frauen mit Kindern aufgenommen werden. 

Sustainable - Agentur für Nachhaltigkeit:               

Durch Unternehmensberatung und Publikationen sowie Projekte (z.B. die Filme 

„Graz - Stadt der Menschenrechte" und "Menschenrechtsstädte dieser Welt“) sorgt 

diese Organisation für die Umsetzung der Nachhaltigkeit. 

Neben diesen Organisationen existiert z.B. auch das Sozialamt Graz, welches sich 

unter anderem mit dem Sozialhilfe- und Behindertengesetz auseinandersetzt und 

damit auch indirekt Menschenrechte mit einschließt (Stadt Graz – Sozialamt, 2010). 

Die Gleichstellungspolitik ist in der Grazer Stadtpolitik ebenso stark integriert (Stadt 

Graz – Gleichstellungspolitik, 2010). Des weiteren bleibt es natürlich 

Auslegungssache, inwiefern man Organisationen bzw. Unternehmen als solche die 

Menschrechte in ihre Arbeit mit einbeziehen charakterisiert, da diese Rechte überall 

gelten sollten und somit überall indirekt integriert sind. Die oben beschriebenen 

Organisationen sind jedoch solche, die Menschenrechte für bestimmte 

Bevölkerungsgruppen direkt thematisieren und ihre Durchsetzung vorantreiben 

wollen. 
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��������  Methodik und Forschungsfragen 

Nachdem wir uns für die Thematik der Menschenrechtsstadt Graz entschieden 

haben, informierten wir uns über die verschiedenen Organisationen in Graz, die sich 

mit den Menschenrechten beschäftigen. Herr Univ. Prof. Dr. DDr. Benedek, Direktor 

des ETC (European Training and Research Centre for Human Rights and 

Democracy) bzw. Vorsitzender des Grazer Menschenrechtsbeirates, war für uns von 

großer Hilfe. Herr Professor Benedek hat uns zusätzlich mit dem Friedensbüro und 

eben dem ETC in Verbindung gebracht. Unser vorgeschlagenes Ziel war es, unsere 

Hilfe für ein kommendes oder laufendes Projekt anzubieten. Leider haben wir auf 

Grund des eingeschränkten Zeitplans auf diese Idee verzichten müssen. 

Durch Recherchen und durch Diskussionen mit dem Friedensbüro und dem ETC 

stellten wir fest, dass sich in Graz eine große Anzahl an Organisationen mit 

Menschenrechtsarbeit beschäftigt. Ist dieser Umstand damit verbunden, dass der 

Handlungsbedarf in Graz besonders groß ist, oder sind die Menschen in Graz 

einfach mehr engagiert? Deshalb haben wir uns als erstes Ziel gesetzt, Graz als 

Menschenrechtsstadt besser zu verstehen. Unsere Forschungsfragen waren die 

folgenden: 

·  Die erste Frage bezog sich auf die Lage in Graz bezüglich Menschenrechte. 

·  Die zweite Frage konzentrierte sich auf das PDHRE Projekt 

„Menschenrechtsstadt“: Welche Rolle spielt die Ernennung zur 

Menschenrechtsstadt für die Verbesserung bzw. die Umsetzung der 

Menschenrechte in Graz? 

·  Wie stark ist die Bevölkerung daran beteiligt bzw. inwieweit ist sie informiert? 

Parallel zu unseren Forschungsfragen haben wir die folgenden Hypothesen 

aufgestellt. Zuerst haben wir vermutet, dass es in Graz einen Handlungsbedarf für 

Diskriminierung und Rassismus vor allem MigrantInnen gegenüber gibt, auch wenn 

die Lage viel besser als in den Entwicklungsländern und auch in anderen Städten 

Österreichs ist. Des Weiteren sind wir davon ausgegangen, dass die Ernennung zur 

Menschenrechtsstadt ein nützliches Instrument hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit und 
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Partizipation darstellt. Drittens vermuteten wir, so wie unsere eigene Erfahrung 

zeigte, dass die Grazer und Grazerinnen nicht bzw. nur sehr gering informiert sind. 

Um unsere Hypothesen zu bestätigen bzw. widerlegen haben wir zwei verschiedene 

Methoden angewandt.  

Zuerst haben wir eine Literaturrecherche durchgeführt, um das Konzept der 

„Menschenrechtsstadt“ besser zu verstehen. Die Daten für diese Arbeit wurden 

durch Recherche im Internet sowie direkt von den Organisationen 

zusammengetragen. Um ein besseres Verständnis der Lage zu bekommen haben 

wir Fragebogen erstellt. Die Umfragen wurden einerseits mit insgesamt 200 

Studierenden und BürgerInnen durchgeführt. Die Umfrage bestand aus offenen 

Fragen und Mehrfachantworten. Das Ziel war es, einen umfassenden objektiven 

Überblick der Meinungen von den Leuten zu bekommen. Außerdem sollten die 

Daten leicht bearbeitbar sein. Anderseits haben wir offene Befragungen mit 

ExpertInnen ausgewählter Organisationen durchgeführt. 

Zum Abschluss unserer Forschung haben wir unsere Ergebnisse beim Move Festival 

(Festival Für Ethik, Diskurs und Musik), welches am 19. Juni 2010 am Platz der 

Versöhnung im Stadtpark stattgefunden hat,  präsentiert (siehe Kapitel 7). Am 20. 

Juni 2010 hätten wir auch im Augarten am Festival Chialia’Afriqas einen Stand in 

Kooperation mit Amnesty International haben sollen, welcher aber aufgrund der 

schlechten Wettersituation nicht aufgebaut wurde. 
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��������  Ergebnisse und Interpretationen 

6.1. Ergebnisse der ExpertInneninterviews 

Um zu vergleichen, was ExpertInnen und BürgerInnen unter dem Begriff 

Menschenrechte allgemein verstehen, wurden beide Gruppen gebeten, drei Begriffe 

zum Thema Menschenrechte zu nennen, die ihnen spontan einfallen. Die Interviews 

mit den ExpertInnen lieferten die in Abbildung 3 als kategorisierte Begriffe 

dargestellten Ergebnisse. Die meistgenannten Wörter waren Würde, Freiheit, 

Gleichheit und Partizipation, die alle in der Kategorie Rechte beinhaltet sind.2 
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Abb. (3) Die kategorisierten meistgenannten  Wörter (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Es ist anzunehmen, dass vor allem spezielle Rechte genannt wurden, weil die 

ExpertInnen sich mit der Thematik auseinandersetzen und diese Rechte durchsetzen 

bzw. stärker publik machen wollen. 

Berücksichtigung der Menschenrechte in Graz 

Die Frage zur Berücksichtigung der Menschenrechte in Graz ergab die folgenden 

Ergebnisse. 

61 Prozent der Befragten gaben an, dass die Menschenrechte in Graz zwar 

berücksichtigt werden, es aber Defizite gibt. Laut ERfA, Danaida und Amnesty 

International betreffen diese Defizite vor allem MigrantInnen, laut Zebra außerdem 
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auch Asyl und Familienschutz. 15 Prozent der Befragten antworteten, die 

Menschenrechte in Graz würden berücksichtigt ohne Nennung von Defiziten. 

�

Abb. (4) Berücksichtigung der Menschenrechte in Graz laut ExpertInnen (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Die Berücksichtigung und Thematisierung der Menschenrechte in Graz, jene von 

EntscheidungsträgerInnen bei politischen Beschlussfassungen sowie eine 

Berücksichtigung der Menschenrechte wie auch in anderen Städten wurden von 

jeweils 8 Prozent der Befragten genannt. Die häufige Nennung von MigrantInnen 

scheint dem Bedarf in Graz, wie auch im Menschenrechtsbericht geschildert, zu 

entsprechen. 

Die Rolle der Menschenrechtsstadt  

Die Frage nach der Rolle der Ernennung zur Menschenrechtsstadt für die Situation 

der Menschenrechte in Graz ergab das folgende Ergebnis. 

Die Hälfte der Befragten gab an, dass die Ernennung zur Menschenrechtsstadt zur 

Thematisierung und Bewusstseinsbildung beiträgt. Gleichzeitig verbanden zusätzlich 

drei dieser Befragten damit den höheren Bekanntheitsgrad der Thematik, die 

derzeitig noch vorhandenen Defizite sowie den Mangel an Vorteilen durch die 

Ernennung zur Menschenrechtsstadt. Vier der Befragten, also 29 Prozent sprachen 

der Ernennung zur Menschenrechtsstadt keine Rolle zu. Jeweils eine Person nannte 

die Institutionsschaffung und die kritische Auseinandersetzung durch die Medien als 

eine der Menschenrechtsstadt zuzuschreibende Rolle. Ebenfalls eine Person hatte 

zu der Frage keine objektive Meinung, nannte aber die Problematik des 
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Bettlerverbotes, welche dieser Person zufolge nicht zu einer Menschenrechtsstadt 

passen würde. 

�

Abb. (5) Die Rolle der Ernennung zur Menschenrechtsstadt (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass die Vernetzung zwischen der 

Menschenrechtsstadt selbst bzw. dem Projekt der Menschenrechtsstadt und den zu 

dem Thema arbeitenden Organisationen fehlt. Dass demnach fast ein Drittel der 

Befragten der Meinung ist, dass die Ernennung zur Menschenrechtsstadt nichts zur 

Menschenrechtssituation in Graz beiträgt, zeigt auch, dass das Projekt scheinbar 

nicht attraktiv genug ist bzw. es eventuell nicht ausreichend publik gemacht wurde. 

Erwartungen an die Menschenrechtsstadt  

In Verbindung mit der Rolle der Menschenrechtsstadt steht die Frage, ob die 

Erwartungen der ExpertInnen an dieses Projekt erfüllt wurden. 46 Prozent, also 

sechs Personen, gaben an, dass ihre Erwartungen nur teilweise erfüllt wurden. Vier 

Personen, sprich 31 Prozent hatten keine besonderen Erwartungen an die 

Menschenrechtsstadt und jeweils 8 Prozent, gaben an, sie hätten sich mehr erwartet, 

seien enttäuscht worden oder die Ernennung zur Menschenrechtsstadt habe keine 

Änderung der Menschenrechtssituation gebracht. 
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Abb. (6) Die Erwartungen an die Menschenrechtsstadt Graz (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Hier ist zu bemerken, dass eventuell ein Mangel an Verständnis des Begriffes 

Menschenrechtsstadt besteht. Während einige scheinbar darunter verstehen, dass 

eine solche Ernennung sichtbare Veränderungen bezüglich dem Level der 

Durchsetzung von Menschenrechten mit sich bringen muss, sehen andere eine 

solche Stadt als „Vermittler“ der Menschenrechte, eben durch Thematisierung und 

Bewusstseinsbildung. Daher ist auch das Ergebnis zu den Erwartungen 

nachvollziehbar. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass keine/r der Befragten 

angegeben hat, dass die Erwartungen erfüllt wurden. 
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Beitrag der Organisationen  

Um ein Bild darüber zu erhalten, welche Organisationen in welchen Bereichen aktiv 

sind, wurde den Befragten die Frage gestellt, was ihr Beitrag bzw. der ihrer 

Organisation ist. Das Ergebnis ist in der Abbildung 7 dargestellt3. 

Zu sehen ist, dass sich 54 Prozent, also mehr als die Hälfte der Organisationen für 

Betroffene wie MigrantInnen, AsylbewerberInnen, Obdachlose und Frauen einsetzen. 

�

Abb. (7) Beitrag der befragten Organisationen (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

28 Prozent der Befragten gaben außerdem an, durch Öffentlichkeitsarbeit auf 

nationaler und internationaler Ebene sowie auf lokaler im Bezug auf Graz direkt das 

Thema Menschenrechte zu behandeln. 13 Prozent der Befragten nannten 

                                            
%�-����	�	��,++�������+	��.�����	�/	������
�	������� �	��������001�	����	��2�	��-��	���	��	�	�,��	"�	��� �
3	��������3	�����������	��



SE „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Gesell schaft“ SS 10 

  30 

Bewusstseinsbildung als Beitrag zur Durchsetzung der Menschenrechte in Graz. 

Jeweils 6 Prozent der Befragten, also jeweils eine Organisation nannte die 

Teilnahme an verschiedenen Projekten und Maßnahmen bezüglich der 

Menschenrechte sowie die Teilnahme an Sitzungen zur Menschenrechtssituation wie 

zum Beispiel jene des Menschenrechtsbeirates. Zu erkennen ist der große Anteil an 

Organisationen, welche sich direkt mit betroffenen Bevölkerungsgruppen 

auseinandersetzen und so direkten Kontakt zu diesen haben. Um auf Defizite zu 

reagieren ist dies also eine gute Basis und könnte durch das Projekt 

Menschenrechtsstadt stärker genutzt werden. 

Vorschläge und Forderungen der Organisationen  

Die letzte Frage, die den ExpertInnen gestellt wurde, betraf individuelle Vorschläge 

oder Forderungen der ExpertInnen, um die Situation der Menschenrechte in Graz zu 

optimieren. Das Ergebnis ist in Abbildung 8 dargestellt. 

�

Abb. (8) Vorschläge/Forderungen zur Optimierung der Menschenrechtssituation (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Insgesamt gab es 19 Nennungen, die zum Teil zu den dargestellten Kategorien 

zusammengefasst wurden. 41 Prozent der Nennungen betrafen die Defizite, auf die 

es zu reagieren gilt. Im Detail wurden dabei die Diskriminierung und die nötige 

Gleichberechtigung, die Durchsetzung von Recht auf Arbeit und Beschäftigung sowie 

eine generell nötige Erleichterung der Gesetze genannt. Mehr finanzielle 

Unterstützung sowie mehr Bewusstseinsbildung und Thematisierung des Themas 

Menschenrechte wurden jeweils drei Mal genannt, also jeweils zu 16 Prozent. Zwei 
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Mal wurde angegeben, dass mehr Unterstützung für die Organisationen nötig sei. 

Die praktische Umsetzung des Aktionsprogramms der Menschenrechtsstadt, die 

Einhaltung der Menschenrechte sowie eine bessere Vernetzung zwischen den 

einzelnen Organisationen wurden jeweils ein Mal, also zu jeweils 5 Prozent 

gefordert.  

Diese Vorschläge bzw. Forderungen betreffen also zusammenfassend die gesamte 

Aktivität des Projektes Menschenrechtsstadt bzw. die Umsetzung der Ziele des 

Projektes. Betrachtet man die Empfehlungen im Menschenrechtsbericht von 2008, 

die scheinbar alle Bereiche, in denen Handlungsbedarf existiert, abdecken, wirkt es, 

als würden diese Empfehlungen nicht genügend wahrgenommen bzw. als würde die 

Umsetzung nicht aktiv genug vorangetrieben. 

6.2. Ergebnisse aus der Befragung auf der Straße 

Schon aus dem Verlauf der 

Befragung kann man einige 

Schlussfolgerungen ziehen. So 

waren Jüngere (20 – 29 Jahre) 

offener und am Thema selbst 

interessierter, was sich in der 

Altersskala widerspiegelt (siehe 

Abb. 9). Deren Anteil beträgt 60 

Prozent aller Befragten, die 

Rubrik der 30 bis 39 bzw. 49 

Jährigen kann zusammen-

gefasst werden und kommt auf 

einen Anteil von 28 Prozent. 25 

Befragte waren älter als 50 

Jahre und machten demnach 

13 Prozent aller aus. 

Abb. (9) Alter der Befragten (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 
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Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass Jüngere im Vergleich zu älteren 

Generationen durch Schule und Universität einen anderen Zugang zum Thema 

haben. Jene Befragten, die bereits Vorkenntnisse besitzen bzw. persönlich oder 

beruflich mit dem Thema verbunden sind, waren für ein Gespräch eher zu begeistern 

und zeigten sich unter anderem durch die Gesprächsdauer kooperativer. Wir hatten 

demnach auf der Straße auch Kontakt zu MitarbeiterInnen einschlägiger Institution 

und Organisationen. 

Andere kamen uns mit großer Zurückhaltung und auch Abneigung entgegen. Diese 

bestehende und durch die Befragung erkannte Differenzierung wirkte sich auf die 

Befragung wahrscheinlich eher positiv aus. Im folgendem wird auf Detailergebnisse 

eingegangen und diese interpretiert. 

Menschenrechtsstadt und Menschenrechtsweg  

Ergebnisse zu grundlegenden Fragen wie zur „Menschenrechtsstadt“ Graz und dem 

von der Stadt Graz als sichtbares Zeichen angelegten „Menschenrechtsweg“ im 

Leechwald sind in Abb. 10 und 11 dargestellt. Bei der Durchführung der Befragung 

an der lokalen Bevölkerung stellte sich heraus, dass 70 Prozent der GrazerInnen den 

Begriff „Menschenrechtsstadt“ nicht kennen und nicht wissen, dass Graz zu den 

Menschenrechtsstädten gehört. Diese und noch ein weiterer Teil der anderen 30 

Prozent konnten mit dem Begriff nichts anfangen und wussten nicht was es bedeutet 

Menschenrechtsstadt zu sein. Eher wurde dabei an eine Auszeichnung bzw. an 

einen Titel gedacht, und nicht an eine eigenständige Erklärung bzw. Verpflichtung 

welche sich die Stadt selbst zuschreiben kann. Viele gaben an, dass sie über die 

Menschenrechtsstadt Graz zuerst aus der lokalen Presse erfuhren, wo kurz vor 

unserer Befragung ein Artikel über die verschiedenen Titeln bzw. Auszeichnungen 

der Stadt Graz erschien. Die Zeitung hat aber das Thema eher oberflächlich 

behandelt und Menschenrechtsstadt zusammen mit Begriffen wie Genusshauptstadt 

oder Trachtenhauptstadt in einen Topf geworfen. 



SE „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Gesell schaft“ SS 10 

  33 

 
Abb. (10) Bekanntheit „Menschenrechtsstadt“ Graz (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Der Menschenrechtsweg im Leechwald am Grazer Hilmteich war mit 79 Prozent 

noch unbekannter, was z.B. mit der Abgelegenheit zum Stadtzentrum erklärbar ist. 

Jene die angaben ihn zu kennen, waren entweder dort um im Wald Spazieren zu 

gehen oder sich sportlich zu betätigen. Zusätzlich konnte man aus den Ergebnissen 

resultieren, dass ein allgemeines Wissen über Menschenrechte nur sehr selten 

vorhanden ist. 

 
Abb. (11) Bekanntheit „Menschenrechtsweg“ Hilmteich/Leechwald (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 
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Begriffe zur Thematik der Menschenrechte  

Am Anfang unseres Fragebogens, noch bevor wir den Zusammenhang mit der 

„Menschenrechtsstadt“ Graz erwähnten, fragten wir nach Begriffen die die Befragten 

mit dem Thema in Verbindung bringen. Mit den Menschenrechten wurden von 200 

Personen insgesamt 510 Begriffe assoziiert, in Abbildung 12 ist davon ein Auszug 

der am öftesten genannten dargestellt. 

 
Abb. (12) Genannte Begriffe zum Thema „Menschenrechte“ (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

An erster Stelle finden sich Freiheit, Amnesty International, freie Meinung und 

Gleichberechtigung. Zusätzlich kann man erkennen, dass viele Begriffe mit dem 

Präfix „gleich“ genannt wurden, wobei die häufigsten Gleichheit und 

Gleichbehandlung waren. Man kann erkennen, dass die Antworten mit aktuell 

öffentlich diskutierten Themen wie dem des „Gender-Mainstreams“ verbunden sind. 

Als weiteres Beispiel zeigt sich, dass die Präsenz von Amnesty International (AI) in 

der Stadt Bewusstsein fördert und dass diese Organisation sofort mit 

Menschenrechten in Verbindung gebracht wird, demgegenüber jedoch auf 

internationale und nicht auf lokale Ebene arbeitet. Dieses Faktum ist auch der Grund 

dafür, dass viele Befragte an mit AI verknüpfte Begriffe wie Folter, Todesstrafe bzw. 

China und Afrika denken und nicht an in Österreich gegenwärtige Rechte wie z.B. 
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Recht auf Arbeit. Begriffe die für Graz vor allem wegen dessen gesellschaftlicher 

Situation als „Menschenrechtsstadt“ wichtig wären, wie Verbot der Diskriminierung 

oder Recht auf Staatsangehörigkeit, wurden nicht genannt. Aufgrund des 

individuellen Zuganges der Befragten kann man eine Differenzierung der Antworten 

erkennen, wobei sie sich hinsichtlich des Geschlechtes, der eigenen Ideologie, der 

Herkunft oder der sexuellen Orientierung unterscheiden lassen. 

Präsenz und Umgang mit dem Thema in Graz  

 
Abb. (13) Wie „Menschenrechte“ thematisiert werden. (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Auf die Frage wie die Thematik in Graz z.B. durch die Medien behandelt wird 

antworteten die Befragten zu 45 Prozent mit wenig und zu 38 Prozent mit 

mittelmäßig. Das ist ein Anteil von beachtlichen 83 Prozent, welcher für die im 

folgendem diskutierte Öffentlichkeitsarbeit steht. 

Zu erwähnen ist hier der negative Aspekt meist in Bezug auf AusländerInnen. So 

wird z.B. bei Wahlen die Thematik überwiegend negativ behandelt sowie teilweise 

missbraucht und dadurch speziell dieser Gruppe gegenüber Vorurteile gefördert. 

Man kann auch sagen dass die Grazer Bevölkerung dadurch falsch informiert ist, 

was sich durch z.B. die Aussage „viel gequatscht – nichts passiert“ bestätigt. Die 
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Medien generieren zusätzlich zur AusländerInnen- und Asylpolitik ein durch die 

hauptsächlich negative internationale Berichterstattung verzerrtes Bild. Dies lässt die 

lokale Menschenrechtsproblematik oft in einem falschen nicht realitätsechten Bild 

erscheinen. 

 
Abb. (14) Der Umgang mit dem Thema „Menschenrechte“. (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Das Diagramm in Abbildung 14 zeigt die Meinung der GrazerInnen zum Umgang mit 

dem Thema „Menschenrechte“. Sie sehen diesen zu 68 Prozent schlecht an und zu 

knapp einem Viertel ausreichend, ersteres deutet wiederum auf den bereits 

erwähnten Aufholbedarf bezüglich Information auf kommunaler Ebene. So kann man 

dies durch Aussagen wie „es passiert zu wenig“ bestätigt sehen. 
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Handlungsbedarf und betroffene Gruppen in Graz  

Neben dem Umgang und der Präsenz der Menschenrechte in Graz bzw. der 

„Menschenrechtsstadt“ Graz wurden noch Fragen zu Meinungen bezüglich 

Handlungsbedarf und betroffener Gruppen in Graz durchgeführt, welche nun anhand 

der Ergebnisse und Diagramme in Abbildung 15 und 16 interpretiert werden sollen. 

 
Abb. (15) Handlungsbedarf in den versch. Bereichen (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

So sehen 89 Prozent der Befragten Handlungsbedarf, davon 43 % im Bereich der 

Bildung und Arbeit (siehe Abb. 15). Dieses Ergebnis spiegelt die Wichtigkeit der 

präventiven Menschenrechtsarbeit im jungen Alter wieder. Frau Koenig, Initiatorin 

des Programms „Menschenrechtsstadt“ und langjährige Menschenrechtsaktivistin 

sagte dazu: „Zuerst müssen wir die Menschenrechte kennen und verstehen, um mit 

den Problemen im Alltag besser umgehen zu können“. Verstehen und Beachten sind 

zwei wesentliche Aspekte in einer lokalen Prämisse und erfordern bereits im 

Kindergarten bewusstseinsbildende Investitionen. Auch in der Schule und im 

familiärem Umfeld muss z.B. durch interkulturelle Veranstaltungen und gegenseitiges 

kennen lernen versucht werden Vorurteile abzubauen. Diese frühzeitige 

Menschenrechtsbildung kann durch eine darauffolgende persönliche Entwicklung 

das Umfeld und den Umgang im Alltag stärken. 
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Abb. (16) Betroffene Gruppen in Graz (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Betrachtet man nun die Meinungen der GrazerInnen bezüglich betroffener Gruppen 

in Graz (siehe Abb. 16) kann man den bereits vorhin erwähnten Aspekt der 

AusländerInnen erkennen, welcher sich anhand der Antworten von einem Drittel der 

Nennungen von „MigrantInnen“ (31 %) erklärt. Unter „Sonstige Minderheiten“ (34 %) 

wurden z.B. AsylwerberInnen, Schwarze, TürkInnen, Roma, Muslime, sexuelle 

Minderheiten (LGBT), GefängnisinsassInnen, BettlerInnen und Obdachlose sowie 

Frauen und Kinder genannt. Dem gegenüber wurden z.B. nur 10 Prozent 

„SozialhilfeempfängerInnen“ – meist selbst Österreicher – genannt, was wiederum 

den starken Fokus auf AusländerInnen erklärt. In Bezug auf die hier angesprochene 

Interpretationsmöglichkeit des Begriffs der „Minderheiten“ überwiegt aber im Großen 

und Ganzem der zuvor erwähnte Aspekt der AusländerInnen. Auf „Menschen mit 

Beeinträchtigung“ entfallen 18 Prozent der Nennungen. 
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In Graz tätige Organisationen  

Im weiteren Verlauf der Befragung wollten wir wissen welche in Graz tätige 

Organisationen, die sich mit der Thematik der Menschenrechte befassen, bekannt 

sind (Abbildung 17 und 18). Die Ergebnisse haben wir geteilt in „Notoriety Top Of 

Mind“, jene mit spontanen, und in „Assisted Top Of Mind“, jene mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten. 

 
Abb. (17) Bekannte Organisationen in Graz – Notoriety Top Of Mind (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Bei den Antworten ohne Unterstützung (siehe Abb. 17) wurde zu einem Drittel 

Amnesty International (AI) genannt, zu einem insgesamt weiterem Drittel Caritas, 

Zebra (Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum) und ISOP (Innovative 

Sozialprojekte). Erstere vorwiegend aufgrund anfangs bereits erwähnter durch 

intensive als auch progressive Öffentlichkeitsarbeit hervorgerufener Präsenz in der 
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Bevölkerung, letztere durch den Anteil an Befragten mit beruflichem und 

persönlichem Zugang zum Thema. 

 
Abb. (18) Bekannte Organisationen in Graz – Assisted Top Of Mind (Quelle: Eigene Darstellung, 2010) 

Bei den vorgegebenen Antworten gaben beinahe die Hälfte an, die 

Vinzenzgemeinschaft – kurz „Vinzi“ – und auch das „Megaphon“, eine 

Straßenzeitung der Caritas zu kennen. Diese beiden auf lokaler Ebene tätigen 

Organisationen waren im Ergebnis „Notoriety Top Of Mind“ nicht relevant. Daraus 

lässt sich schließen, dass beide Organisationen von den Befragten nicht mit 

Menschenrechten in Verbindung gebracht werden. Gründe dafür sind die in der Stadt 

fehlende Öffentlichkeitsarbeit und auch der schon angesprochene individuelle 

Zugang zum Thema. Zusätzlich kann der Aspekt der räumlichen Konfrontation 

genannt werden, welcher bei AI und deren großteils internationalem Betätigungsfeld 

gänzlich wegfällt. Anders bei lokaler Menschenrechtsarbeit, wo sich anscheinend die 

Menschen im Gegensatz zu weit entfernten Problemen aus subjektiven Ängsten 

nicht damit auseinander setzen. Ein weiteres Zitat von Frau Koenig „Leute haben 

Angst, wenn sie Anderen Rechte zugestehen selbst ihre eigenen zu verlieren“ ist an 

dieser Stelle als treffendes Beispiel anzuführen. 
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6.3. Ergebnisse der Forschungsthesen 

Die Auswertung der Fragebögen hat uns erlaubt, die Forschungsfragen der Studie zu 

beantworten. Großer Handlungsbedarf bzgl. Rassismus und Diskriminierung von vor 

allem  MigrantInnen wurde bestätigt. Wie in Abb. 16 ersichtlich, sehen die Befragten 

zu einem großen Anteil die MigrantInnen als benachteiligte Gruppe bezüglich 

Menschenrechte in Graz an. Die Antworten auf offene Fragen bestätigten die 

quantitative Auswertung, wobei es sich sowohl um Verbesserungsideen der aktuellen 

Lage als auch um rassistische Bemerkungen handelte. Auch die Durchführung der 

Fragebögen selbst hat das Problem erkennbar gemacht, wobei jene befragten 

EinwohnerInnen zu dem Thema Menschenrechte mit Abneigung reagierten und das 

Problem bagatellisierten. 

Die zweite Forschungsthese, welche die Ernennung zur Menschenrechtsstadt Graz 

als nützliches Instrument vorgesehen hat, war nicht leicht zu bestätigen oder zu 

widerlegen. Einerseits sorgt der Titel für lokale Vernetzung und Bewusstseinsbildung 

auf der Ebene von Verwaltung und Politik. Zusätzlich werden in Zukunft 

Kooperationen mit verschiedenen beruflichen Gruppen, wie den LehrerInnen, 

BeamtInnen und PolizistInnen zu Resultaten führen. Andererseits hat die 

durchgeführte Befragung unter der Bevölkerung diese These nicht bestätigt, da sich 

der Titel nicht als ausschlaggebend für die Öffentlichkeitsarbeit gezeigt hat. Die 

Befragten besaßen sehr selten Wissen über Menschenrechte selbst und kannten 

den Begriff Menschenrechtstadt überhaupt nicht, was den Bedarf an intensiverer 

Zusammenarbeit mit der gesamten Bevölkerung und nach Bewusstseinsbildung 

zeigt. Eine Idee wäre eine Art Werbe- bzw. Informationskampagne für die 

Menschenrechtsstadt Graz. 

Diese Erkenntnis bestätigt auch die dritte Forschungsthese, welche annahm, dass 

die Bevölkerung in Graz wenig informiert und beteiligt ist. 

Als ein Beispiel für den Unterschied zwischen Praxis und theoretischem Zugang der 

Thematik der „Menschenrechtsstadt“ sei das einer türkischen Lehrerin erwähnt. Sie 

selbst fühlt sich benachteiligt, da sie bei der Stundenvergabe nicht wie ihre 

KollegInnen berücksichtigt wurde und kritisiert auch den Umstand wenn türkische 

Schulkinder nicht an jeder Schule aufgenommen werden. 
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��������  Öffentliche Präsentation der 

Ergebnisse 

Die Bemühungen über die Veröffentlichung der Ergebnisse haben Resultate gezeigt. 

Die Ergebnisse unserer Studie fanden bei den Organisatoren von Move – Festival für 

Ethik, Diskurs und Musik – großes Interesse, wo wir am 19. Juni 2010 durch einen 

eigenen Stand ein breites Publikum erreichen und über die Menschenrechtstadt Graz 

informieren konnten. Durch Posters mit ausführlichen Informationen zum Thema 

Menschenrechte, Menschenrechtstadt, Umsetzung dieser Idee in Graz und 

zusätzlich die Ergebnisse unserer Befragung haben wir viele Leute erreichen 

können, die teilweise zum ersten Mal von der Thematik gehört haben. Zusätzlich 

haben wir Informationsmaterial von Organisationen, die sich mit dem Thema 

Menschenrechte in Graz beschäftigen, verteilt. Leider fehlte uns Informationsmaterial 

speziell zu der Menschenrechtsstadt selbst, welches nachgefragt wurde aber leider 

nicht vorhanden ist. 

  
Abb. (19) Stand am Move  - dem Festival für Ethik, Diskurs und Musik (Quelle: Eigene Aufnahme, 2010) 
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Unsere Ergebnisse haben wir auch im Zuge einer Sendung auf Radio Helsinki 

öffentlich gemacht. In der Sendung „In Graz Verstrickt“, die sich mit Aktivismus, 

Engagement und Zivilcourage in Graz beschäftigt, haben wir mit der Moderatorin Kati 

Gypser über die Situation in Graz bezüglich Menschenrechte gesprochen. 

Besonderes Interesse haben die individuellen Meinungen und das subjektive 

Empfinden der Menschenrechtssituation der Grazer Einwohner erweckt. 

Durch die während der Experteninterviews geknüpften Kontakte haben wir auch eine 

Einladung des Vorsitzenden des ETC, Herrn Klaus Starl zur weiteren Publikation der 

Studie bekommen. So sollen die Ergebnisse auch im kommenden Herbst 2010 dem 

Gemeinderat und den Mitgliedern des Menschenrechtsbeirats vorgestellt werden. 

Von dem Vortrag erhoffen wir uns einen Impuls hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit  und 

Sensibilisierung bezüglich des Bedarfs einer Informationskampagne der Stadt, was 

unzählige Vorteile bringen würde. Bewusstseinsbildung der Bevölkerung ist der 

Schlüssel zur Kenntnis und zum Verständnis der Menschenrechte und zur Lösung, 

der in der Studie erwähnten, Probleme im Alltag. Zusätzlich würde die Identifikation 

der Stadt Graz als Menschenrechtstadt zu mehr Verantwortung der Bewohner 

bezüglich Menschenrechtsschutzes beitragen. 
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	�	�	�	�  Unsere Learning’s und Vorschläge 

8.1. Learning’s 

Es war für uns sehr interessant als Gruppe zu arbeiten und das Projekt erarbeiten zu 

können: Was wollen wir erreichen? Wie wollen wir mit dem Thema umgehen? Wie 

wollen wir wirklich etwas Konkretes daraus machen. Das Thema war eher 

unerwartet, da wir früher auch nicht wussten, dass Graz Menschenrechtsstadt ist. 

Aber durch die Umfrage, die Interviews und mit der Hilfe von verschiedenen 

Organisationen haben wir einen guten Einblick in  die lokale Situation der Stadt  Graz 

bekommen. Da aus dem Projekt mehr als eine Forschungsarbeit werden sollte, war 

uns die Veröffentlichung unserer Ergebnisse wichtig. Die Forschung selbst war nicht 

einfach, da es schwierig war die Fragebögen neutral zu gestalten und das Thema 

abzudecken. Vor allem war unser Projekt zeitaufwändiger als gedacht, und wir 

konnten dadurch zum Beispiel weniger Organisationen interviewen als anfänglich 

geplant. Die Arbeit hat uns ebenso gezeigt, dass Nachhaltigkeit überall mitspielt und 

Optimismus sowohl jener der Organisationen als auch unser eigener als tragendes 

Werkzeug bezüglich der Verbesserung der Lage bzw. unserer Arbeit zählt. 

Aktivismus hinsichtlich Menschenrechtsarbeit hat aber ohne teils finanzielle 

Unterstützung und Einhaltung bzw. Umsetzung der „Menschenrechtsstadt“ Kriterien 

wenige Resonanz und Effizienz. 

8.2. Vorschläge für zukünftige Entwicklung 

Wie bereits erwähnt haben unsere Umfrage und Interviews gezeigt, dass hinter der 

Ernennung von Graz zur Menschenrechtsstadt ein ganzer Prozess steht. Unsere 

Forschungen haben gezeigt, dass es noch Defizite gibt die der Effizienz nicht 

nützlich sind. Während im Menschenrechtsbericht scheinbar alle Bereiche abgedeckt 

werden, stößt die Umsetzung der Menschenrechte im Alltagsleben auf 

Schwierigkeiten. Laut Interviews und dem Menschenrechtsbericht nach könnte die 

Vernetzung unter anderem auf politischer und lokaler Ebene effizienter sein. 
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Zuerst wäre für eine weitere positive Entwicklung wesentlich mehr 

Öffentlichkeitsarbeit nötigt. Häufig war das Projekt „Menschenrechtsstadt“ nicht 

bekannt oder wurde falsch interpretiert. Graz verfügt über viele Organisationen 

welche sich mit Menschenrechten beschäftigen, die Stadtverwaltung sollte aber die 

Bevölkerung auf lokale Probleme und eben angesprochene Organisationen 

aufmerksamer machen. Diese kann auf zwei Achsen passieren. 

Einerseits sollte das allgemeine Bewusstsein gefördert werden. Für Dreiviertel der 

Grazer Bevölkerung ist der Begriff Menschenrechtsstadt unbekannt. Zum Beispiel 

könnte eine Aktion organisiert werden, während dieser die Organisationen ihre 

Projekte vorstellen können. Lokale Medien könnten ebenso eine Rolle spielen. 

Zufällig ausgewählte BürgerInnen könnten zum Beispiel zu Sitzungen des 

Menschenrechtsbeirats eingeladen werden, damit sie sich mit dem Thema 

auseinander setzten und eventuell Ideen einbringen. 

Andererseits könnte die aktive Beteiligung der Bevölkerung gefördert werden. Es 

könnten zum Beispiel ein Frühstück organisiert werden, während dessen die 

Thematik der Menschenrechte diskutiert werden könnten und Lösungen für 

verschiedene Problemstellungen gefunden werden. Es könnte ein Anlass sein, um 

die BürgerInnen zusammen zu bringen. Graz sollte als Leitbild für andere Städte 

gelten. 

Zusammenfassend müssen Menschenrechte als Priorität angesehen werden. Es 

gehört zu der Definition einer Menschenrechtsstadt. Zusammenarbeit zwischen 

Politik, Verwaltung und lokalen Organisationen sowie Verfolgung eines 

gemeinsamen Zieles sind dafür notwendig. Es sollte auch auf die Durchsetzung und 

Einhaltung der Rechte auf lokaler Ebene geachtet werden, wofür vor allem eine 

100%ige Unterstützung seitens der Politik den in diesem Bereich tätigen 

Organisationen gegenüber notwendig ist. 
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�
�
�
�  Fazit 

Die Analyse der Situation in Graz hinsichtlich der Menschenrechtsarbeit hat ergeben, 

dass in Graz eine große Menge an Organisationen vorhanden ist und es 

Bemühungen gibt, die Menschenrechte in jeglichen Entscheidungen der Stadt zu 

beachten. Jedoch sind aufgrund fehlender Vernetzung von Politik, Verwaltung und 

Bevölkerung besagte Organisationen in deren Handeln eingeschränkt und können so 

auch nicht das gesamte Potential, welches die Erklärung zur Menschenrechtsstadt in 

sich birgt, nutzen. Um diesem Umstand entgegen zu wirken sind gezielte 

Maßnahmen hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit nötig. So sind beinahe alle Befragten 

auf der Straße von einer Auszeichnung ausgegangen, welche die Stadt quasi für den 

Titel „Menschenrechtsstadt“ erhielt. Dass dem eben nicht so ist, sondern im 

Gegenteil ein Instrument für die Bewusstseinsbildung zum Verstehen und Beachten 

der Menschenrechte auf lokaler Ebene dahinter steht, ist oben genanntes Defizit zu 

beseitigen. 

Die Menschenrechte als grundlegendes Handlungsprinzip müssen auch als 

Bildungspriorität für mehr Partizipation und Integration angesehen werden, um so 

den kulturellen Reichtum in Graz hinsichtlich aller Aspekte unserer Gesellschaft 

nachhaltig zu stärken. 

 



SE „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Gesell schaft“ SS 10 

  47 

������������  Quellenangaben 

GABOR, S. (2008): Die Universalität der Menschenrechte, Grin Verlag 

HIRSCHMUGL-FUCHS, M., 2010: Programm, Workshop “Erziehung zum Frieden” – 

Ein nachhaltiger Weg zur Vermeidung humanitäre Krisen, Lieboch, S. 3 

HOBBES, T., 2008: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und 

bürgerlichen Staates, Akademie Verlag 

INFORMATIONSPLATTFORM humanrights.ch: 

http://www.humanrights.ch/home/de/Instrumente/AEMR/Geschichte/idcatart_38-

content.html, (Zugriff, Juli 2010) 

KOENIG, S., (2008), in Marks S.P & Modrowski K.A, (2008): Human Rights Cities, 

Civic Engagement for Societal Development, Sextant Verlag 

MARKS, S.P. & MODROWSK  K.A., (2008): Human Rights Cities, Civic Engagement 

for Societal Development, Sextant Verlag, PDHRE (People’s Movement for Human 

Rights Education): Statement on Human Rights, Human Dignity and the Information 

Society, Palais des Nations in Geneva 3-4, November 2003, 

http://www.google.fr/search?q=PDHRE+%28People%E2%80%99s+Movement+for+

Human+Rights+Education%29.++Statement+on+Human+Rights%2C+Human+Dignit

y+and+the+Information+Society%2C+Palais+des+Nations+in+Geneva+3-

4+November+2003&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-

a, (Zugriff, Juni 2010) 

MENSCHENRECHTSBEIRAT (2009): Der Menschenrechtsbericht der Stadt Graz 

2008, S.64 

MUMFORD, L., (1938): The Culture of Cities, Pantheon Books, 1986 

PDHRE (People’s Movement for Human Rights Education): About the People's 

Movement for Human Rights Learning http://www.pdhre.org/about.html, (Zugriff, 

2010) 



SE „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Gesell schaft“ SS 10 

  48 

PDHRE (People’s Movement for Human Rights Education): Human Right Cities - a 

practical way to learn and chart the future of humanity – 

http://www.pdhre.org/projects/hrcommun.html, (Zugriff, Juni 2010) 

SPITZER, H., 1996: Nachhaltige Entwicklung zum Frieden, (Zugriff: Juli 2010) 

http://www.uni-muenster.de/PeaCon/wuf/wf-96/9630203m.htm 

SCHÖFER, E., 2002: „Graz – Erste Menschenrechtsstadt Europas“ – Eine 

Bestandsaufnahme., ETC, Graz, S. 58 

SPITZER, H., 1996: Nachhaltige Entwicklung zum Frieden, (Zugriff: Juli 2010) 

http://www.uni-muenster.de/PeaCon/wuf/wf-96/9630203m.htm 

Stadt Graz: Gleichstellungspolitik, http://www.graz.at/cms/beitrag/10100299/1881889 

(Zugriff: Juli 2010) 

Stadt Graz: Sozialamt, http://www.graz.at/cms/beitrag/10018736/266917/ (Zugriff: 

2010) 

V. PUFENDORF, S., Naturrecht und Staat, in Wesel U. (2006), Geschichte des 

Rechts: von den Frühformen bis zur Gegenwart, C.H Beck Verlag 

 

 

 

 

 

 



SE „Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Gesell schaft“ SS 10 

  49 

������������  Anhang 

������ ��	
��
*(��	 4
'�	��	�� %
/�	����	�� %
�����������
� %
�	��������	��	�� �
/	����� �
����	���
�����	����� �
	��
�5��	����	��	���������� �
��������
"��	���+	�	 �
6	���.�������	���� �
7���	���+	�	�������� �
6
����	��	 �
7��	�	�����"	�� �
���"������	���� �
��������� �
'�����	������� �
����	���� �
����	�	����	��	�� �
���	������+�� �
'
��	� �
���.����������	��	�� �
/	�����	�� �
�	�+��+	������	��)	+	� �
�	�
"����	 �
�
��	��	��	� �
3	��(����� �
������	����� �
�	����
����	��	�� �
*
����� �
���	� �
,�+	�� �
*����	��� �
����	�	��	��	"������
� �
�	�+���	���.������ �
3	��	�-��	����"����
� �
�	�
�������
���	���	 �
/�	�����	�������
����" �
/	�	�����"	�� �
���	�����	���	+	�����	��	����
+��5�*	�� �

���� ��  

Tabelle 1: Wortnennungen der ExpertInnen 


